
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/9/4 3Ob481/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1952

Norm

ABGB §513

ABGB §833 C5

Rechtssatz

Wenn die Miteigentümer einer Liegenschaft diese einem Fruchtniesser überlassen haben, bilden sie ein einheitliches

Vertragssubjekt. Es kann daher keiner von ihnen allein, sondern nur alle gemeinsam vom anderen Vertragspartner

Erfüllung ( hier: bauliche Instandhaltung ) verlangen.

Entscheidungstexte

3 Ob 481/52

Entscheidungstext OGH 04.09.1952 3 Ob 481/52
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